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Informationen für Einsatzstellen zum Einsatz 
im Freiwilligen Sozialen Jahr FSJ 

Interessenbekundung 

Bevor eine Einrichtung Freiwillige im FSJ einsetzen kann, muss ein Erstgespräch mit der 
Freiwilligenagentur Landkreis Aurich stattfinden. Gegebenenfalls findet dieses Gespräch vor 
Ort bei der Einrichtung statt. 

Voraussetzungen 

Für den Einsatz von Freiwilligen im FSJ zählen zu den wichtigsten Voraussetzungen: 

Einsatzbereiche 
Als Einsatzstellen können insbesondere Einrichtungen aus folgenden Bereichen fungieren: 

• Kinder- und Jugendhilfe
• Wohlfahrts-, Gesundheits- und Altenpflege
• Behindertenhilfe
• Kultur und Denkmalpflege
• Sport
• Zivil- und Katastrophenschutz
• Umweltschutz
• Schulen

Gemeinwohl  
Eine Einrichtung kann als FSJ-Einsatzstelle fungieren, wenn sowohl die Aufgaben der 
Einrichtung als auch die Tätigkeiten der Freiwilligen dem Gemeinwohl dienen. 

Arbeitsmarktneutralität  
Freiwillige sollen die hauptamtlich Beschäftigten einer Einsatzstelle unterstützen, nicht 
ersetzen. Durch den Einsatz Freiwilliger dürfen in einer Einsatzstelle keine Arbeitsplätze für 
hauptamtliches Personal gefährdet oder deren Neuschaffung verhindert werden. 

Anleitung 
In einer Einsatzstelle muss eine Fachkraft für die jeweilige fachliche Anleitung der 
Freiwilligen benannt werden. Die Fachkraft sichert die Unterstützung und Beratung der 
Freiwilligen. Sie vermittelt ihnen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen für den 
Arbeitsalltag. Wichtig für die Beteiligung der Freiwilligen sind zudem regelmäßige Gespräche 
und die Integration in Teamberatungen. 

Die Einsatzstelle ist außerdem verpflichtet, die Freiwilligen für die Teilnahme an den 
vorgeschriebenen Seminaren freizustellen. 

Hauptverwaltung 
Kreisvolkshochschule Aurich-Norden gGmbH 
Begegnung, Beratung und Begleitung
Uffenstraße 1, 26506 Norden
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Auslastung 
Die Freiwilligen müssen während ihrer Arbeitszeit auslastend beschäftigt werden. 

Tätigkeiten der Freiwilligen 
Das Freiwillige Soziale Jahr wird als überwiegend praktische Hilfstätigkeit geleistet.  
Freiwillige dürfen im Einzelfall nur mit Tätigkeiten betraut werden, die ihrem Alter und ihren 
persönlichen Fähigkeiten entsprechen. 

Bei Fragen steht Ihnen die Freiwilligenagentur Landkreis Aurich gerne unter der Nummer 
04931 1870-111 oder per E-Mail: freiwilligenagentur@kvhs-norden.de zur Verfügung. 
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